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8. X II. 15 
X ZR  98/13

13.
8. X II. 15 
XI Z R  488/14

Ist der vormerkungswidrig Eingetragene mit der Erfüllung 
des Zustimmungsanspruchs nach § 888 Abs. 1 BGB in Ver
zug, haftet er gemäß § 280 Abs. 1 und 2, § 286 BGB und gemäß 
§ 288 BGB auf Ersatz des Verzögerungsschadens (teilweise 
Aufgabe von Senat, U rteil vom  19. Januar 1968 -  V ZR  19064, 
B G H Z 49,263).............  ....... ......  ....................................  ..............  133

a) Werden beim Entladen von H eizöl aus einem Tanklastwa
gen wegen einer U ndichtigkeit des zur Schlauchtrommel des 
Wagens führenden Verbindungsschlauches die Straße und das 
H ausgrundstück des Bestellers beschädigt, ist das dem Betrieb 
des Kraftfahrzeuges zuzurechnen.
b) Das Entladen von Ö l aus einem Tanklastwagen mittels 
einer auf ihm  befindlichen Entladevorrichtung gehört zum 
»Gebrauch« des Kraftfahrzeuges. Diese Auslegung steht mit
der 1. und 5. KH-Richtlinie in Einklang...................................... 140

a) D er Übergeber kann von einem Altentcilsvertrag auch 
dann zurücktreten, w enn der Vertrag vollzogen worden ist.
Ein Recht zum  R ücktritt von einem dauerhaft ins Werk ge
setzten Hofübergabevertrag steht, ihm  jedoch nur dann zu, 
wenn die Verletzung der vertraglichen Pflichten des Ü berneh
mers auch in Ansehung des eigenen Verhaltens des Überge
bers ein solches Gewicht hat, dass diesem das Festhalten am 
Vertrag nicht m ehr zugem utet werden kann.
b) Das R ücktrittsrecht ist in Baden-W ürttemberg grundsätz
lich ausgeschlossen, w enn der Ü bernehm er nicht bereits w e
gen einer Vertragsverletzung rechtskräftig zu einer ihm nach 
dem Altenteilsvertrag obliegenden Leistung verurteilt worden 
ist.
c) Dem Übernehm er steht auch bei beiderseitigem das Z u
sammenleben auf dem H of störendem  Fehlverhalten ein Kün
digungsrecht nach § 16 Abs. 1 AGBGB BW zu, w enn die Stö
rung vorwiegend durch den Übergebei* verursacht wird und
das weitere Zusammenleben unzum utbar erschwert................ 154

Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger nach § 5 SchVG sind 
auch für solche Gläubiger derselben Anleihe gleichermaßen 
verbindlich, die die Anleihe zuvor wegen Verschlechterung 
der Vermögensverhältnisse der Em ittentin außerordentlich 
gekündigt haben...................  ...............................  ...........................  171



14.
15. X II. 15 
X Z R  30/14

a) Ein Unternehm en, das ein Produkt, dessen Vertrieb für 
einen bestimmten Verwendungszweck nur unter bestimm
ten, dem Schutz der Gesundheit dienenden Voraussetzungen 
rechtlich zulässig ist, zu diesem Verwendungszweck anbietet 
oder in Verkehr bringt, gibt dam it unter gewöhnlichen U m 
ständen zu erkennen, dass es diese Voraussetzungen als erfüllt 
ansieht. •
b) Ist der Vertrieb eines Produkts für einen bestimmten 
Verwendungszweck nur m it einem gesundheitsrelevanten 
W arnhinweis rechtlich zulässig, gibt ein Unternehmen, das 
ein solches Produkt ohne entsprechenden Hinweis zu diesem 
Verwendungszweck anbietet oder in Verkehr bringt, unter ge
wöhnlichen Um ständen zu erkennen, dass es das Produkt als 
ohne W arnhinweis verkehrsfähig ansieht.
c) D er gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft, die ein pa
tentverletzendes Erzeugnis herstellt oder erstmals im Inland 
in den Verkehr bringt, ist dem Verletzten zum  Schadensersatz 
verpflichtet, wenn er die ihm möglichen und zum utbaren 
M aßnahmen unterlässt, die Geschäftstätigkeit des U nterneh
mens so einzurichten und zu steuern, dass hierdurch keine 
technischen Schutzrechte D ritter verletzt werden.
d) Für die Annahme, dass die schuldhafte Verletzung eines
Patents durch eine Gesellschaft, die ein Produkt herstellt oder 
in den inländischen M arkt einführt, auf einem schuldhaften 
Hehlverhalten ihres gesetzlichen Vertreters beruht, bedarf es 
im Regelfall keines näheren Klägervortrags und keiner nähe
ren tatrichterlichen Feststellungen zu den dafür maßgeblichen 
Handlungen des gesetzlichen Vertreters. (»Glasfasern I I« ) .... 182
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